
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausgabe Nr. 4/2023, 09.03.2023 
 

I. 
Geldwäsche: Registrierung bei „goAML“ der FIU 

 

Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit – 
FIU) ist die nationale Zentralstelle für die Entgegennahme, Sammlung und Auswertung 
von Meldungen über verdächtige Finanztransaktionen, die im Zusammenhang mit 
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung stehen könnten.  
Die FIU informiert darüber, dass mit Novellierung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie zum 
01.01.2020 alle Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz sich unabhängig von der 
Abgabe einer Verdachtsmeldung bei der Zentralstelle für Finanztransaktionen (FIU) 
elektronisch zu registrieren haben (§ 45 Abs. 1 S. 2 GwG).  
 
Die Pflicht zur Registrierung besteht mit Inbetriebnahme des Informationsverbundes 
der FIU, spätestens jedoch ab dem 01.01.2024 (§ 45 Abs. 1 S. 2 GwG; 59 Abs. 6 
GwG). Die FIU stellt hierfür das elektronische Meldeportal goAML Web zur Verfügung.  
 
Bitte beachten Sie, dass Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte nur dann Verpflichtete 
im Rahmen des Geldwäschegesetzes sind, wenn Sie in den in § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG 
genannten Kataloggeschäften tätig sind.  
 
Aus Sicht der FIU ist eine frühzeitige Registrierung in goAML Web empfehlenswert. 
Insbesondere können Sie sich im Vorfeld mit Ihren Pflichten im Zusammenhang mit 
der Meldepflicht im Sinne des Geldwäschegesetzes (§ 43 ff. GwG) befassen, um im 
Bedarfsfall die unverzügliche Abgabe einer Verdachtsmeldung vorzunehmen. Mit der 
Registrierung in goAML Web erhalten Sie zudem Zugang zu spezifischen Hinweisen 
und Publikationen der FIU zum Thema Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung.  
 
Weitergehende Informationen finden Sie auch hier.  
 
 
 
 
  

https://goaml.fiu.bund.de/Home
https://goaml.fiu.bund.de/Home
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin/nachrichten-aus-berlin-2023/ausgabe-2-2023-v-2512023/geldwaesche-praevention-fruehzeitig-im-portal-fuer-verdachtsmeldungen-registrieren/


            
 

II. 
Gesellschaftsregister für Gesellschaften des bürgerlichen Rechts kommt zum 

01.01.2024 
 

Bislang existiert für die GbR kein eigenes öffentliches Register, aus dem sich die 
Existenz, Identität und ordnungsgemäße Vertretung der GbR ablesen ließe. Das 
bereits im August 2021 verabschiedete Gesetz zur Modernisierung des 
Personengesellschaftsrechts (MoPeG) sieht die Einführung eines 
Gesellschaftsregisters vor, das dem Handels- und dem Partnerschaftsregister 
nachgebildet ist. Den Gesellschaften steht es grds. frei, sich zum Register 
anzumelden. Die Eintragung ist aber Bedingung für wirtschaftlich bedeutsame 
Transaktionen (etwa den Erwerb eines Grundstücks durch die GbR).  
 
 
 

III. 
Stellenanzeige Geschäftsführer Notarkammer 

 

Die Notarkammer Celle hat die Position des Geschäftsführers (m/w/d) 
ausgeschrieben. Die Stellenanzeige finden Sie im Anhang dieser 
Kammerkurzmitteilung. 
 
 
 

IV. 
Ortstagung des Deutschen Arbeitsgerichtsverbandes am 1. Juni 2023 

 

Das Landesarbeitsgericht Niedersachsen veranstaltet in Zusammenarbeit mit der 
Leibniz-Universität Hannover die Ortstagung des Deutschen Arbeitsgerichtsverbandes 
am 1. Juni 2023 zum Thema Kurzarbeit mit verschiedenen Fachvorträgen, die sich an 
Arbeitsrichterinnen und Arbeitsrichter, Fachanwältinnen und Fachanwälte für 
Arbeitsrecht, Verbandsmitglieder und andere Interessierte richtet.  
Nähere Informationen finden Sie hier. 
 
 
 

V. 
Umfrage des IFB zur Berufszufriedenheit in Anwaltskanzleien 

 

Das IFB bittet um Unterstützung bei einer aktuellen Untersuchung in Zusammenarbeit 
mit der Selbsthilfe der Rechtsanwälte e.V.. Die Untersuchung dreht sich um die Frage 
der Berufszufriedenheit in den deutschen Rechtsanwaltskanzleien. Aber nicht nur die 
Zufriedenheit der Anwältinnen und Anwälte soll abgefragt werden, sondern auch die 
Zufriedenheit der Rechtsanwaltsfachangestellten (ReFa) und die der Auszubildenden 
zur ReFa.   

https://landesarbeitsgericht.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/veranstaltungen/ortstagung-des-deutschen-arbeitsgerichtsverbandes-218832.html


 

            
 
Gerade die Befragung der ReFas und ReFa Azubis soll wichtige Erkenntnisse liefern, 
warum Kanzleien teilweise große Probleme haben, in diesem Bereich Nachwuchs zu 
finden und wo angesetzt werden kann. 
 
Die Datenerhebung findet vollkommen anonym als Onlinebefragung statt. Dabei gibt 
es eine Befragung für ReFas und ReFa-Azubis und eine Befragung für 
Anwältinnen/Anwälte und Referendare. Die Zugangsdaten lauten wie folgt: 
 
ReFa- und ReFa-Azubi-Befragung: www.t1p.de/umfrage-refa. 
 
Juristen und Referendare: www.t1p.de/umfrage-jurist. 
 
Weitere Informationen finden Sie im Anhang. 
 
 
 

VI. 
Fortbildung planen mit der rak.seminare GmbH Celle und Oldenburg 

– herzlich willkommen beim Seminarservice 
der Rechtsanwaltskammern Celle und Oldenburg 

 

Unserer umfangreiches Seminarprogramm finden Sie hier. Für weitere aktuelle 
Informationen vernetzen Sie sich auch gern mit unserer Unternehmensseite bei 
LinkedIn. 
Wir freuen uns auf Sie. 
Ihr Team der rak.seminare GmbH 
 
 
 

VII. 
Mitteilung des Rechtsanwaltsversorgungswerks Niedersachsen 

 

Dieser KKM als Anhang beigefügt ist eine Mitteilung des 
Rechtsanwaltsversorgungswerks Niedersachsen, mit der das Versorgungswerk über 
das abgeschlossene bzw. laufende Geschäftsjahr berichtet sowie über aktuelle 
Themen informiert. 
 
 
 
Aktuelle Informationen und Veranstaltungshinweise finden Sie auch auf unserer 
Homepage. 

http://www.t1p.de/umfrage-refa
http://www.t1p.de/umfrage-jurist
https://www.rak-seminare.de/
https://www.linkedin.com/company/rak-seminare-gmbh-celle-und-oldenburg/
http://www.rakcelle.de/anwaelteN/aktuelles.htm
http://www.rakcelle.de/anwaelteN/veranstaltungen.htm
https://www.rakcelle.de/

